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Verleihung von Ehrenzeichen auf Verbandsebene 
 
 
 
 
 
Vorstandsbeschluß vom 17.03.1993  
 
 
LFV – Ehrenabzeichen für aktive Dienste  
 
Das Niedersächsische Ehrenzeichen für 25, 40 und 50 Jahre, nur  an aktive  
Kameraden: „ Gesetzliche Pflicht “ 
 
LFV – Ehrenabzeichen für langjährige Mitgliedschaft  
 

1. An Kameraden, die aus alters- oder gesundheitlichen Gründen aus dem aktiven 
Dienst ausgeschieden sind. 

 
2.  Förderer und Passive erhalten kein Abzeichen. 

 
 
Die Ehrung soll auf Verbands-, Abschnitts- oder Gemeinde- / Stadtebene erfolgen. 
 
Verleihung durch den Verbandsvorsitzenden, Kreisbrandmeister und Abschnittsleiter. 
 
Die Kosten trägt der Kreisfeuerwehrverband. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


